Elisabeth Schwarzhaupt (1901 – 1986)

Nach einem Jura-Studium ab 1921 und den beiden juristischen Staatsexamina arbeitete sie bis 1932 in der Rechtsauskunftsstelle für Frauen der Stadt Frankfurt. In dieser Zeit enga​gierte sie sich politisch in der Deutschen Volkspartei (DVP) und wies in ihren Vorträgen im​mer wieder auf die Gefahren, die vom Nationalsozialismus ausgingen, hin. Nach ihrer Tätig​keit bei der Rechtsauskunftsstelle wurde sie beauftragte Richterin in Dortmund und in Frankfurt/Main, wurde aber bereits 1933 wieder aus dem Staatsdienst entlassen, weil sie als Frau nicht länger das Richteramt bekleiden durfte. Sie arbeitete anschließend kurz für die Zentrale des Deutschen Rentnerbundes und ab 1935 als juristische Mitarbeiterin der Kanzlei der Deutschen Evangelische Kirche in Berlin. Nach dem 2. Weltkrieg übernahm Elisabeth Schwarzhaupt ein juristisches Referat im kirchlichen Außenamt und fuhr zu Versammlungen des Weltkirchenrates, wo sie sich vor allem für Frauenfragen interessierte. Sie engagierte sich im „Deutsch-Evangelischen Frauenbund“ und war 1947 – 1953 ehrenamtliche Ge​schäftsführerin der „Evangelischen Frauenarbeit“.

1953 wurde sie für die CDU Mitglied des Deutschen Bundestages, und bereits vier Jahre später wurde sie zu einer der FraktionsstellvertreterInnen gewählt. Sie gehörte dem Rechts- und dem Familienausschuss des Bundestages an und engagierte sich besonders für die Reform des Ehe- und Familienrechts im Sinne der Gleichberechtigung. 1961 wurde sie die erste weibliche Ministerin der Bundesrepublik Deutschland. Zwar war sie Gesundheitsminis​terin und keine „Frauenministerin“, gleichwohl wurde sie als allgemeine Ansprechpartnerin für alle möglichen Frauenfragen angesehen. Bis zur Bildung der Großen Koalition im Jahr 1966 blieb sie im Amt. Unmittelbar nach Amtsantritt musste sie sich mit den Folgen des sog. Contergan-Skandals auseinandersetzen und organisierte die erste Unterstützung für die be​troffenen Kinder und deren Eltern. Zu ihrem Ressort gehörte neben der Human- und Tierme​dizin auch das Lebensmittelrecht und der Umweltschutz. Sie schaffte u. a. die Bundesgebüh​renordnung für Ärzte, die die veraltete preußische Gebührenordnung ablöste. Elisabeth Schwarzhaupt setzte auch mit Hilfe einer überparteilichen Zusammenarbeit mit anderen Parlamentarierinnen etliche Reformen durch, insbesondere zur Verbesserung der rechtlichen Stellung von Müttern und nichtehelichen Kindern. 

Bis 1969 war sie Mitglied des Bundestages. Von 1970 bis 1972 war sie Erste Vorsitzende des Deutschen Frauenrates.

1965 erhielt Elisabeth Schwarzhaupt das Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes.
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